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Informationsvorlage Nr. 6-5190/23-III

für die ö f f e n t l i c h e Sitzung

Beratungsfolge der Fachausschüsse

Betr.: Nachhaltigkeitsbericht für den Landkreis Teltow-Fläming für das Jahr 2022

Luckenwalde, 18.01.2024

Wehlan

Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt 24.01.2024
Haushalts- und Finanzausschuss 29.01.2024
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung 01.02.2024
Ausschuss für Gesundheit und Soziales 12.02.2024
Jugendhilfeausschuss 14.02.2024
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 15.02.2024
Ausschuss für Wirtschaft 14.02.2024
Kreistag 26.02.2024
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Sachverhalt:

Vorgelegt wird der erste Nachhaltigkeitsbericht des Landkreises Teltow-Fläming. Die
Berichterstattung erfolgt für das Jahr 2022.

Im September 2015 verabschiedeten die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen in New
York einstimmig die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in Form der 17
Nachhaltigkeits-Entwicklungs-Ziele (Sustainable Development Goals, kurz SDGs). Die SDGs
umfassen 17 Oberziele, die durch 169 Unterziele näher definiert werden.

Mit den SDGs soll die nachhaltige Entwicklung sowohl auf ökologischer, ökonomischer und
sozialer Ebene sichergestellt werden. Insofern stehen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft
als die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit gleichberechtigt nebeneinander.

Die Nachhaltigkeitsrichtlinie des Landkreises Teltow-Fläming und der in ihr enthaltene
Maßnahmenplan dienen der priorisierten Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitspolitik der
Vereinten Nationen.

Bereits durch Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben, die sich den
Themenbereichen Soziales, Ökologie und Ökonomie zuordnen lassen, trägt der Landkreis
zur Erfüllung der Ziele bei.

Der Landkreis hat in seinem Leitbild Miteinander leben und die Zukunft gestalten 2015 den
Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen
festgeschrieben und stellt sich den Herausforderungen, die sich aus dem Klimawandel
ergeben. Er koordiniert Aktivitäten für Klimaschutz, Anpassungen an die Folgen des
stattfindenden Klimawandels und die Nachhaltigkeit im Kreisgebiet und setzt entsprechende
Maßnahmen aktiv um.

Darauf aufbauend sollen auf Basis der Fortschreibung des Leitbildes zur Kreisentwicklung
2022/2023 „Miteinander leben und die Zukunft nachhaltig gestalten“ für zukünftige Berichte
weitere messbare Ziele mit Indikatoren und Maßnahmen entwickelt werden, um eine
Evaluierung des Erreichten durchführen zu können und die kontinuierliche Optimierung der
nachhaltigen Aktivitäten anzustoßen.
Mit der Integration von Nachhaltigkeitszielen im Leitbild des Landkreises und der Erstellung
des ersten Nachhaltigkeitsberichts, konnten die Grundlagen für eine Nachhaltigkeitsstrategie
gelegt werden. Nach dem Beschluss des Leitbildes 2024, soll ein Workshop mit dem
Schwerpunkt SDGs für die Landkreisebene durchgeführt werden. Inhalt des Workshops soll
vor allem die Schwerpunktsetzung für die Nachhaltigkeitsstrategie auf Basis des Leitbildes,
unter Beteiligung von Bürgern und Vertreten aus Industrie und Wirtschaft sowie der
Verwaltung sein.
Nach der Ableitung der Schwerpunkte im Workshop, ist eine Umsetzung zu den konkreten
Maßnahmen in Form eines Checkhefts für die einzelnen Bereiche geplant.

Die Benennung detaillierter zusätzlicher Maßnahmen (Beschluss 6-4459/21-III/1 Anlage 1) ist
als weiteres Bekenntnis des Landkreises zu den SDGs zu werten.
Gemäß Punkt 5 des Beschlusses 6-4005/19-III/2 soll ein jährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur
Umsetzung der Nachhaltigkeitsrichtlinie erstellt werden. Nach erster Erstellung des
Berichtes, empfiehlt die Verwaltung eine Berichterstattung im Zweijahresrhythmus. Dieses
Intervall nutzen viele kommunale Institutionen, zudem werden einige angegebene Daten nur
alle 2 Jahre aktualisiert.

Der Bericht enthält Daten zu zahlreichen Indikatoren, welche einzelnen Zielbereichen der 17
Sustainable Development Goals zugewiesen sind.
Die Standardindikatoren werden durch einzelne Indikatoren ergänzt, welche speziell für den
Landkreis Teltow-Fläming definiert worden sind.
Die Landkreisverwaltung hat auf mehreren Ebenen Maßnahmen getroffen, um im eigenen
Handeln (nach innen, anhand der Nachhaltigkeitsrichtlinie) und bei der Bevölkerung (nach
außen) nachhaltige Prinzipien und Verhaltensweisen zu etablieren. Diese werden ebenfalls
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den einzelnen Zielbereichen zugeordnet.

Der erste Nachhaltigkeitsbericht 2022 des Landkreises Teltow-Fläming stellt eine
Bestandsaufnahme im gesamten Kreisgebiet dar. Eine erste Bestandsaufnahme der IST-
Situation der Kreisverwaltung zum Stand im Jahr 2021 ist eingeflossen und wird in den
kommenden Jahren erweitert.

Langfristig sollen die auf nachhaltiges Handeln ausgerichteten Aktivitäten der
Kreisverwaltung detailliert dargestellt werden. Hierzu werden die Fachämter entsprechende
Daten an die Klimaschutzkoordinierungsstelle zuarbeiten. Die Bündelung dieser internen
Informationen und deren Analyse wird ein Bestanteil des Nachhaltigkeitsberichtes.

Der Nachhaltigkeitsbericht dient somit künftig als Informations- und
Kommunikationsinstrument. Er stellt die Entwicklungen im Landkreis im Gesamtkontext dar,
und er dokumentiert für bestimmte Aufgabenbereiche die Zielerreichung als Grundlage zur
Diskussion der Zielanpassung und Zuordnung von Umsetzungsmaßnahmen. Er ist ein
Analyseinstrument, das die Messung von nachhaltiger Entwicklung durch Indikatoren und die
Wirkung von Maßnahmen zur Zielerreichung sichtbar machen soll.

Fortschreibung:

Auf den Bericht von 2022 aufbauend sollen zukünftig messbare Ziele mit Indikatoren und
Maßnahmen entwickelt werden, um eine Evaluierung des Erreichten durchführen zu können
und die kontinuierliche Optimierung der nachhaltigen Aktivitäten anzustoßen.

Anlage
Nachhaltigkeitsbericht 2022


